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Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

das Bundesverfassungsgericht beurteilt den für Erstat-

tungs- und Nachzahlungszinsen geltenden Zinssatz 

von 6 % jährlich als verfassungswidrig. Wir zeigen, 

welche Folgen dieser Beschluss hat. Zudem befassen 

wir uns mit vom Arbeitgeber übernommenen Telefon-

kosten für Mobilfunkverträge ihrer Arbeitnehmer. Der 

Steuertipp ist zeitraumbezogenen Zuzahlungen des 

Arbeitnehmers für einen Firmenwagen gewidmet, den 

er auch privat nutzen darf. 

 
VOLLVERZINSUNG  

Welche Folgen hat die Verfassungswidrigkeit des 
Zinssatzes von 6 % jährlich? 
 

In einem vielbeachteten Beschluss hat das Bundesver-

fassungsgericht (BVerfG) im Juli 2021 entschieden, 

dass die Verzinsung von Steuernachforderungen und 

-erstattungen mit 6 % pro Jahr seit 2014 verfassungs-

widrig ist. Die Richter argumentierten mit dem seit Jah-

ren anhaltenden niedrigen Zinsniveau auf dem Kapital-

markt, mit dem die Zinshöhe von 6 % pro Jahr nicht 

mehr vereinbar sei. 

Das BVerfG hat zwar für Verzinsungszeiträume ab 2014 

eine Verfassungswidrigkeit der Verzinsung festgestellt, 

das bisherige Recht aber für bis einschließlich in das 

Jahr 2018 fallende Verzinsungszeiträume für weiterhin 

anwendbar erklärt. Nur für Verzinsungszeiträume 2019 

und später muss der Gesetzgeber bis zum 31.07.2022 

eine verfassungsgemäße Neuregelung treffen. 

Hinweis: Der Beschluss des BVerfG betrifft zwar nur 

Erstattungs- und Nachzahlungszinsen, wird sich aber 

auch auf die Höhe von Stundungszinsen, Prozesszin-

sen auf Erstattungsbeträge, Hinterziehungszinsen und 

Aussetzungszinsen auswirken, da die Verzinsung auch 

in diesen Fällen bisher einheitlich bei 6 % pro Jahr liegt. 

 

Steuerzahler, die in eigener Sache für Verzinsungszeit-

räume bis 2013 Einspruch eingelegt haben, müssen 

nun damit rechnen, dass die Finanzämter ihren Ein-

spruch als unbegründet zurückweisen. Ausgesetzte Be-

träge müssen dann nachgezahlt werden. 

Auch für Verzinsungszeiträume, die in die Jahre 2014 

bis einschließlich 2018 fallen, werden Steuerzahler mit 

ihrem Einspruch keinen Erfolg haben. Zwar hat das 

BVerfG für diese Zeiträume eine Verfassungswidrigkeit 

des Zinssatzes festgestellt, das aktuelle Recht bleibt 

aber weiterhin anwendbar. Somit werden auch in diesen 

Fällen die offenen Einsprüche als unbegründet zurück-

gewiesen, so dass ausgesetzte Beträge nachzuzahlen 

sind. Einspruchsführer können von dem Beschluss des 

BVerfG für bereits erfolgte Zinsfestsetzungen nur profi-

tieren, wenn der Verzinsungszeitraum in das Jahr 2019 

oder später fällt. Durch den Einspruch haben sie ihren 

Fall verfahrensrechtlich offengehalten, so dass eine An-

passung des Zinssatzes bei ihnen nachträglich noch 

umgesetzt werden kann. Einer Korrektur zugänglich 

sind ferner Fälle, in denen entsprechende Zinsfestset-

zungen mit einem „Vorläufigkeitsvermerk“ ergangen 

sind. Bestandskräftige Zinsbescheide ohne Vorläufig-

keitsvermerk sind dagegen nicht mehr änderbar. 
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FIRMENHANDY  

Wenn der Arbeitgeber die Mobilfunkkosten über-
nimmt 
 

Vorteile des Arbeitnehmers aus 

 der Privatnutzung betrieblicher Datenverarbeitungs- 

und Telekommunikationsgeräte (z.B. Smartphones) 

sowie deren Zubehör,  

 zur privaten Nutzung überlassenen System- und An-

wendungsprogrammen, die der Arbeitgeber auch in 

seinem Betrieb einsetzt, und 

 den im Zusammenhang mit diesen Zuwendungen 

erbrachten Dienstleistungen 

sind steuerfrei. Das Finanzgericht München (FG) hat 

sich vor diesem Hintergrund mit der Berücksichtigung 

von Telefonkosten für Mobilfunkverträge und dem Vor-

wurf eines Gestaltungsmissbrauchs auseinanderge-

setzt. 

Im Rahmen einer Optimierung ihres Entlohnungssys-

tems beabsichtigte die Klägerin, ihren Mitarbeitern ab 

2015 Sachzuwendungen und Aufwandsentschädigun-

gen zu gewähren. Unter anderem wollte sie ihnen Mo-

biltelefone zur privaten Nutzung überlassen. Die Tele-

fone sollten im Eigentum der Klägerin verbleiben. Der 

Kostenersatz sollte steuerfrei bleiben. Hierzu schloss 

die Klägerin Verträge zum Kauf der ursprünglich den Ar-

beitnehmern gehörenden Mobiltelefone ab. Die jeweili-

gen Kaufpreise betrugen zwischen 1 € und 6 €. Zudem 

wurde vereinbart, dass die Mobilfunkkosten bis zu einer 

bestimmten Höhe übernommen werden. Die Arbeitneh-

mer mussten die Kosten nachweisen. Der Überlas-

sungsvertrag war an das bestehende Arbeitsverhältnis 

geknüpft. Im Zuge einer Lohnsteuer-Außenprüfung ging 

das Finanzamt davon aus, dass die Überlassung lohn-

steuerpflichtig ist. 

Die Klage vor dem FG hatte Erfolg. Die Übernahme der 

Telekommunikationskosten für die private Handynut-

zung der Arbeitnehmer konnte steuerfrei erfolgen. Bei 

den Telekommunikationsgeräten handelte es sich um 

betriebliche Geräte der Arbeitgeberin, die privat genutzt 

wurden. Im Streitfall hatte die Klägerin die Geräte von 

den Arbeitnehmern erworben. Sie war damit zivilrechtli-

che und wirtschaftliche Eigentümerin der Geräte gewor-

den. Hinsichtlich der Übereignung der Mobiltelefone lag 

auch kein Scheingeschäft vor. Der Steuerfreiheit steht 

auch nicht entgegen, dass die Klägerin für von den Ar-

beitnehmern abgeschlossene und auf deren Namen 

laufende Mobilfunkverträge die Verbindungsentgelte 

übernommen hat. Zu welchem Preis sie ihren Arbeit-

nehmern die Mobiltelefone abgekauft hat, ist ebenfalls 

unerheblich. Auch einen Gestaltungsmissbrauch haben 

die Richter verneint. 

 

 

Hinweis: Das Finanzamt hat Revision beim Bundesfi-

nanzhof eingelegt. 

Gerne informieren wir Sie ausführlich darüber, welche 

steuerfreien Gehaltsextras Sie zur Mitarbeiterbindung 

einsetzen können. 

 
JAHRESABSCHLUSS  

Kauf einer Bilanzsoftware für 40 € ist wirtschaftlich 
zumutbar 
 

Bilanzierende Unternehmer müssen dem Finanzamt 

den Inhalt ihrer Bilanz und ihrer Gewinn- und Verlust-

rechnung elektronisch übermitteln. 

Hinweis: Unternehmer dürfen ihre Unterlagen nur aus-

nahmsweise weiter in Papierform einreichen, sofern sie 

eine „unbillige Härte“ glaubhaft machen können (Härte-

fallregelung). Hierzu muss es für sie wirtschaftlich oder 

persönlich unzumutbar sein, die Daten elektronisch ein-

zureichen (z.B., wenn die technischen Voraussetzun-

gen nur mit erheblichem finanziellen Aufwand erfüllt 

werden können oder die Kenntnisse im Umgang mit 

elektronischer Kommunikation nicht ausreichen). 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich intensiv mit dieser 

Härtefallregelung beschäftigt. Geklagt hatte eine Un-

ternehmergesellschaft (UG), die verschiedene Internet-

plattformen betrieb. Die UG war der Ansicht, dass sie 

von der elektronischen Abgabe zu befreien sei, da sie 

die Buchhaltung in Eigenregie abwickle, die verwendete 

Buchführungssoftware aus dem Jahr 2008 stamme und 

Kenntnisse für eine Aufbereitung der Daten als E-Bilanz 

nicht vorhanden seien. 

Der BFH sah jedoch keinen Raum für eine Entbindung 

von der elektronischen Übermittlungspflicht. Eine per-

sönliche Unzumutbarkeit wegen mangelnder IT-

Kenntnisse war seiner Ansicht nach nicht gegeben. Dies 

ergab sich nicht nur aus dem Geschäftsfeld der UG, 

sondern bereits aus dem Umstand, dass die Gesell-

schaft ihre Steuererklärungen erfolgreich auf elektroni-

schem Wege übermittelt hatte. Auch eine wirtschaftli-

che Unzumutbarkeit war laut BFH nicht gegeben, weil 

im Unternehmen ein Internetanschluss und die notwen-

dige PC-Hardware vorhanden waren. Letztlich fehlte nur 

eine kostenlose bzw. eine kommerzielle Software mit 

Kosten zwischen 10 € und 40 €. Ein finanzieller Auf-

wand von ca. 40 € pro Jahr sei auch für einen Kleinstbe-

trieb wirtschaftlich nicht unzumutbar. 
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VORSORGEAUFWENDUNGEN  

Boni privater Krankenversicherungen mindern die 
Sonderausgaben 
 

Zu den als Sonderausgaben abziehbaren Vorsorge-

aufwendungen gehören auch die Beiträge zur Basis-

kranken- und Pflegeversicherung. Der steuerlich ab-

ziehbare Aufwand ist allerdings um Beitragserstattun-

gen der Krankenkassen zu mindern. Auch Boni der ge-

setzlichen Krankenkassen, die für den Nachweis eines 

aufwandsunabhängigen Verhaltens oder Unterlassens 

(z.B. gesundes Körpergewicht, Nichtraucherstatus) ge-

zahlt werden, gehören zu diesen Beitragserstattungen. 

Dagegen mindern Bonuszahlungen an den gesetzlich 

Versicherten für von ihm selbst getragene Kosten für 

Gesundheitsmaßnahmen die als Sonderausgaben ab-

ziehbaren Beiträge nicht. 

Ausgehend von diesen Grundsätzen hat der Bundesfi-

nanzhof seine bisherige Rechtsprechung fortgeführt 

und Folgendes entschieden: Bonuszahlungen einer pri-

vaten Krankenkasse mindern als Beitragserstattung die 

abziehbaren Sonderausgaben, wenn sie unabhängig 

davon gezahlt werden, ob dem Versicherten finanziel-

ler Aufwand entstanden ist. 

 
DOPPELBESTEUERUNG  

Verfassungsbeschwerden gegen „Rentenurteile“ 
eingelegt 
 

In zwei vielbeachteten Urteilen hatte der Bundesfinanz-

hof (BFH) erstmals geklärt, welche Berechnungsgrund-

lagen für die Ermittlung einer etwaigen doppelten Ren-

tenbesteuerung zugrunde zu legen sind (vgl. Ausgabe 

08/21). Das Gericht wies die beiden Klagen von Rent-

nerehepaaren wegen des Vorwurfs der Doppelbesteue-

rung zwar zurück, stellte aber gleichwohl fest, dass viele 

Rentner in den nächsten Jahren einer verbotenen Dop-

pelbesteuerung ausgesetzt sein dürften. Das geltende 

Regelwerk zur Besteuerung von Renten dürfte sich 

demnach künftig in einen verfassungswidrigen Bereich 

„hineinentwickeln“. 

Beide Ehepaare haben gegen die jeweiligen BFH-

Urteile Verfassungsbeschwerden eingelegt. Daher wird 

sich das Bundesverfassungsgericht mit der Frage der 

Doppelbesteuerung auseinandersetzen, sofern es die 

Beschwerden annimmt. 

Hinweis: Falls der Streit um die Rentenbesteuerung in 

die nächste Runde geht, können Rentner von den an-

hängigen Verfahren profitieren. Gerne legen wir für Sie 

Einspruch gegen Ihre aktuellen Steuerbescheide ein 

und beantragen das Ruhen des Verfahrens. 

 
 
 
 
 
 
 

GESTALTUNGSMODELL  

Grundstücksschenkung an Kinder kurz vor Weiter-
verkauf ist zulässig 
 

Wenn Immobilien des Privatvermögens innerhalb der 

zehnjährigen Spekulationsfrist angeschafft und wieder 

verkauft werden, muss der Wertzuwachs grundsätzlich 

als privater Veräußerungsgewinn versteuert werden. 

Die Spekulationsfrist berechnet sich ab dem Tag der 

Anschaffung der Immobilie. Wird eine Immobilie unent-

geltlich erworben (z.B. durch Schenkung), ist für den 

Fristbeginn das Datum maßgeblich, an dem der Rechts-

vorgänger (Schenker) das Objekt erworben hat. Der 

Rechtsnachfolger (Beschenkte) tritt mit dem Erwerb 

also in eine bereits laufende Spekulationsfrist ein. 

Um einen Verkauf innerhalb der Spekulationsfrist 

möglichst „steuerschonend“ abzuwickeln, werden im-

mer wieder verschiedene Gestaltungsmodelle umge-

setzt, darunter die Schenkung von Immobilien an die 

Kinder kurz vor dem Weiterverkauf der Immobilien. Da-

mit der Schenker den anfallenden Veräußerungsgewinn 

nicht komplett selbst versteuern muss, lagert er die Ge-

winne auf seine beschenkten Kinder aus. Diese müssen 

jeweils nur ihren Anteil am Gewinn versteuern und sind 

womöglich aufgrund ihrer (geringeren oder nicht vor-

handenen) übrigen Einkünfte einem geringeren Steuer-

zugriff ausgesetzt. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass das 

Finanzamt diese „Gewinnverlagerung“ anerkennen 

muss; sie stellt keinen steuerlichen Gestaltungsmiss-

brauch dar. Im Streitfall hatte eine Mutter ihren beiden 

Kindern ein Grundstück (mit laufender Spekulationsfrist) 

geschenkt. Noch am selben Tag verkauften die Kinder 

das Grundstück weiter. Die Verkaufsverhandlungen mit 

dem Käufer hatte die Mutter geführt. Das Finanzamt 

nahm einen steuerlichen Gestaltungsmissbrauch an 

und setzte den privaten Veräußerungsgewinn von 

97.591 € in voller Höhe im Steuerbescheid der Mutter 

an. 

Der BFH hat jedoch entschieden, dass der Gewinn den 

Kindern jeweils hälftig zuzurechnen war, da sie das 

Grundstück veräußert hatten und nicht die Mutter. Für 

die Annahme eines Gestaltungsmissbrauchs war laut 

BFH kein Raum, weil für den hier vorliegenden Fall einer 

unentgeltlichen Übertragung bereits eine spezielle 

Missbrauchsverhinderungsvorschrift existiert. Das 

Gesetz sieht vor, dass bei einem unentgeltlichen Erwerb 

die Anschaffung durch den Rechtsvorgänger (Schen-

ker) maßgeblich ist. Der Rechtsnachfolger muss also in 

eine laufende Spekulationsfrist eintreten und beim Ver-

kauf innerhalb dieser Frist einen Gewinn versteuern. Die 

Vorschrift bezweckt somit, dass die Besteuerung als pri-

vates Veräußerungsgeschäft durch eine Schenkung 

nicht umgangen werden kann. 
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PSYCHISCHE KRANKHEITEN  

Wann Behandlungskosten steuerlich absetzbar 
sind 
 

Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat bei vielen Men-

schen zu erheblichen psychischen Belastungen geführt 

und die Entstehung von Angststörungen oder Depressi-

onen befördert. Wer sich als Betroffener psychologische 

oder psychotherapeutische Hilfe holt, sollte wissen, 

dass er die hierfür anfallenden Kosten mitunter als au-

ßergewöhnliche Belastungen abziehen kann. Hierbei 

gelten folgende Regeln: 

 Zahlt die Krankenkasse nur einen Teil der Behand-

lung, kann der selbstgetragene Kostenteil steuer-

lich als außergewöhnliche Belastungen abziehbar 

sein. Die Bezuschussung durch die Krankenkassen 

spricht aus Sicht des Finanzamts dafür, dass es sich 

um Krankheitskosten im steuerlichen Sinne handelt. 

 Kein steuerlicher Kostenabzug ist für Behandlungs-

kosten möglich, die vollständig von der Kranken-

kasse übernommen werden. Dies ist in der Regel 

der Fall, wenn es sich um eine ärztlich diagnosti-

zierte psychische Störung mit „Krankheitswert“ han-

delt. Hierunter fallen beispielsweise Angststörungen 

oder Depressionen. Trägt die Krankenkasse die 

Kosten der Behandlung in vollem Umfang, können 

Betroffene aber zumindest die Nebenkosten (wie 

etwa die Kosten der Fahrten zur Therapie) steuerlich 

absetzen. 

 Bezahlt eine gesetzliche Krankenkasse nichts (z.B. 

bei der Behandlung des Burn-out-Syndroms), kön-

nen Betroffene die Kosten von der Steuer absetzen, 

wenn sie vor der Behandlung ein amtsärztliches 

Attest oder eine Bescheinigung des Medizinischen 

Dienstes der Krankenversicherung eingeholt haben. 

Betroffene sollten dazu am besten frühzeitig mit ih-

rem behandelnden Arzt sprechen. 

Hinweis: Von den geltend gemachten Kosten zieht das 

Finanzamt eine zumutbare Belastung ab. Dieser Eigen-

anteil richtet sich individuell nach der Höhe der Ein-

künfte, dem Familienstand und der Anzahl der Kinder. 

 
 
 
 
 
 
 

STEUERTIPP  

Zeitraumbezogene Zuzahlungen des Arbeitnehmers 
zum Firmenwagen 
 

Manche Arbeitnehmer zahlen für die Nutzung eines be-

trieblichen Kfz zu privaten Fahrten und zu Fahrten zwi-

schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte ein Nut-

zungsentgelt an ihren Arbeitgeber. Dadurch mindert 

sich der geldwerte Vorteil aus der Nutzungsüberlas-

sung. Nichts anderes gilt, falls der Arbeitnehmer im 

Rahmen der privaten Nutzung einzelne (individuelle) 

Kosten des betrieblichen Pkw trägt oder einen Teil der 

Anschaffungskosten des Pkw übernimmt. 

Der Bundesfinanzhof hat sich zur Berücksichtigung zeit-

raumbezogener (Einmal-)Zahlungen des Arbeitneh-

mers für die Privatnutzung eines Firmenwagens geäu-

ßert. Seiner Ansicht nach sind diese Zahlungen bei der 

Bemessung des geldwerten Vorteils gleichmäßig auf 

den Zeitraum, für den sie geleistet werden, zu verteilen 

und vorteilsmindernd zu berücksichtigen. Dies gelte 

auch bei zeitraumbezogenen Zuzahlungen des Arbeit-

nehmers zu den Anschaffungskosten. 

Hinweis: Das sieht die Finanzverwaltung anders. Sie 

rechnet Zuschüsse des Arbeitnehmers zu den Anschaf-

fungskosten im Zahlungsjahr in voller Höhe auf den pri-

vaten Nutzungswert an, falls die für die Ermittlung der 

Abschreibung maßgebenden Anschaffungskosten nicht 

um die Zuschüsse gemindert wurden. Nach der Anrech-

nung im Zahlungsjahr verbleibende Zuschüsse werden 

in den darauffolgenden Kalenderjahren „bis auf null“ auf 

den privaten Nutzungswert für das jeweilige Kfz ange-

rechnet. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 


